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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Betreiben eines Head-up Displays (2) eines Fahr-
zeugs (1), insbesondere eines Kraftfahrzeugs, wobei durch
das Head-up Display (2) wenigstens eine Information ange-
zeigt wird und wobei das Verfahren die folgenden Schritte
umfasst: Ermitteln der Blickrichtung mindestens eines Auges
eines Fahrers (15), Prüfen, ob die Blickrichtung des mindes-
tens einen Auges des Fahrers (15) in Richtung des Head-
up Displays (2) weist und Verändern der Anzeige (11) des
Head-up Displays (2) zum Verbessern der Lesbarkeit der
wenigstens einen Information, wenn die Blickrichtung des
mindestens einen Auges des Fahrers (15) in Richtung der
Anzeige (11) des Head-up Displays (2) weist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines Head-up-Displays eines Fahrzeugs,
insbesondere eines Kraftfahrzeugs, wobei durch das
Head-up-Display wenigstens eine Information ange-
zeigt wird.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung eine Anzeigevor-
richtung für ein Fahrzeug, insbesondere ein Kraft-
fahrzeug, mit einem Head-up-Display und mit einem
Steuergerät sowie ein Fahrzeug, insbesondere Kraft-
fahrzeug, mit der Anzeigevorrichtung.

Stand der Technik

[0003] Head-up-Displays der eingangs genannten
Art sind aus dem Stand der Technik bekannt. Insbe-
sondere werden Head-up-Displays vermehrt in Kraft-
fahrzeugen eingesetzt, um einem Fahrer das Kontrol-
lieren der wichtigsten Fahrparameter zu erleichtern.
Ein aus dem Stand der Technik bekanntes Head-up-
Display projiziert dazu Informationen auf die Wind-
schutzscheibe, im unteren Bereich des Blickfeldes ei-
nes Fahrers. Um die von einem Head-up-Display an-
gezeigten Informationen wahrzunehmen, muss der
Fahrer somit seinen Blick nicht vollständig von der
Straße nehmen, sondern kann seine Blickrichtung
nur leicht nach unten richten, um die Anzeige des
Head-up-Display zu fokussieren.

[0004] Außerdem ist aus DE 103 38 647 A1 bekannt,
dass die Position eines Kopfes eines Fahrers oder die
Blickrichtung seiner Augen über einen Sensor erfasst
werden kann, um so die Helligkeit eines in einem
Spiegel eines Kraftfahrzeugs angebrachten Leucht-
signals zu regulieren.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Das erfindungsgemäße Verfahren mit den
technischen Merkmalen des Anspruchs 1 hat den
Vorteil, dass automatisiert erkannt wird, ob ein Fah-
rer auf die Anzeige eines Head-up-Displays oder auf
die Straße blickt. Insbesondere ist es dadurch mög-
lich, dass die Anzeige des Head-up-Displays in ei-
nem Ruhezustand, das heißt einem Zustand, wenn
die Blickrichtung des Fahrers nicht in Richtung des
Head-up-Displays weist, so auszugestalten, dass die
Anzeige des Head-up-Displays kaum oder gar nicht
vom Fahrer wahrgenommen wird und allein wenn die
Blickrichtung mindestens eines Auges des Fahrers in
Richtung der Anzeige des Head-up-Displays weist,
diese Anzeige so verändert wird, dass die mindes-
tens eine darauf angezeigte Information für den Fah-
rer gut lesbar wird. Die mindestens eine angezeig-
te Information soll daher im Ruhezustand der Anzei-
ge des Head-up-Displays kaum oder gar nicht er-
kennbar und lesbar sein und erst durch die Verän-
derung der Anzeige so dem Fahrer präsentiert wer-

den, dass sie klar erkennbar und lesbar ist. Darüber
hinaus kann durch das Prüfen, ob die Blickrichtung
mindestens eines Auges des Fahrers in Richtung der
Anzeige des Head-up-Displays weist, dazu genutzt
werden, andere Fahrassistenzfunktionen darauf ab-
stimmen. Beispielsweise kann der Fahrer vor einer
gefährlichen Verkehrssituation spezifischer gewarnt
werden, wenn er auf die Anzeige des Head-up Dis-
plays blickt, beispielsweise durch Verändern der An-
zeige des Head-up-Displays und/oder Verschieben
des Warnsignalzeitpunkts. Durch das erfindungsge-
mäße Verfahren wird der Fahrer daher durch die An-
zeige des Head-up-Displays im Ruhezustand weni-
ger abgelenkt und hat zudem mehr Vertrauen, für
den Fall, dass er auf die Anzeige des Head-up-Dis-
plays blickt, da er weiß, dass er durch Veränderung
der Anzeige des Head-up-Displays und/oder durch
ein Warnsignal mittels mindestens einen in oder an
dem Fahrzeug befindlichen Sensors vor einer dro-
henden gefährlichen Verkehrssituation gewarnt wird.
Dies führt zu einem verbesserten Benutzererlebnis.

[0006] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass zum Verändern der
Anzeige der Kontrast der Anzeige erhöht wird. Alter-
nativ oder zusätzlich ist bevorzugt vorgesehen, dass
zum Verändern der Anzeige die Helligkeit der Anzei-
ge erhöht wird. Alternativ oder zusätzlich ist bevor-
zugt vorgesehen, dass zum Verändern der Anzeige
die Schärfe der Anzeige erhöht wird. Alternativ oder
zusätzlich ist bevorzugt vorgesehen, dass zum Ver-
ändern der Anzeige die wenigstens eine angezeigte
Information vergrößert wird.

[0007] In einer bevorzugten Ausgestaltung der vor-
liegenden Erfindung wird die Anzeige des Head-up-
Displays, wenn die Blickrichtung mindestens eines
Auges des Fahrers in Richtung der Anzeige des
Head-up-Displays weist, derart verändert, dass im
Vergleich zu einem Ruhezustand der Anzeige des
Head-up-Displays eines oder mehrerer Charakteristi-
ka, nämlich der Kontrast, die Helligkeit und die Schär-
fe der Anzeige, erhöht wird und/oder die mindes-
tens eine auf der Anzeige angezeigte Information ver-
größert wird. Im Ruhezustand ist somit die Anzei-
ge des Head-up-Displays im Vergleich zum verän-
derten Zustand der Anzeige des Head-up-Displays
weniger kontrastreich, weniger hell und/oder weni-
ger scharf und/oder die darauf wenigstens eine an-
gezeigte Information kleiner. Nur wenn der Fahrer
in Richtung des Head-up-Displays blickt, werden die
darauf abgebildeten Informationen dem Fahrer der-
art dargestellt, dass eine kurze Wahrnehmungsdau-
er ausreicht, um die Informationen zu erkennen und
zu verarbeiten. Vorteilhafterweise ergibt sich daraus,
dass der Fahrer die Anzeige des Head-up-Displays
im Ruhezustand, also im normalen Fahrbetrieb, als
weniger störend empfindet und er weniger davon ab-
lenkt wird.
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[0008] Dieser vorgenannte technische Effekt wird
bereits dann erreicht, wenn alternativ der Kontrast,
die Helligkeit oder die Schärfe der Anzeige erhöht
oder die Größe der angezeigten Information vergrö-
ßert wird. Falls jedoch mehrere oder alle der vorge-
nannten Charakteristika der Anzeige verändert wer-
den, erhöht sich die Erkennbarkeit der Anzeige zu-
sätzlich. Insbesondere wird die darauf abgebildete
wenigstens eine Information in einer sehr kurzen Zeit
durch den Fahrer wahrgenommen.

[0009] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die
Blickrichtung beider Augen des Fahrers ermittelt wird
und die Anzeige nur dann verändert wird, wenn die
Ermittlung der Blickrichtung beider Augen eine Fo-
kussierung auf die Anzeige des Head-up-Displays er-
gibt. Dazu werden bevorzugt die Blickrichtungen bei-
der Augen des Fahrers ermittelt und ein Fokussie-
rungsbereich, insbesondere ein Fokussierungspunkt
berechnet. Anschließend wird geprüft, ob der Fo-
kussierungsbereich, bevorzugt der Fokussierungs-
punkt der beiden Augen des Fahrers mit der Anzei-
ge des Head-up-Displays zusammenfällt. Unter dem
Begriff „Fokussierungspunkt“ wird der Schnittpunkt
der Blickrichtungsgerade des einen Auge des Fah-
rers und der Blickrichtungsgerade des anderen Au-
ge des Fahrers oder falls sich diese beiden Geraden
nicht schneiden, der geringste Abstand der beiden
Geraden zueinander verstanden. Unter dem Begriff
„Fokussierungsbereich“ wird der Bereich verstanden,
der sich um den Fokussierungspunkt erstreckt. Be-
vorzugt erstreckt sich der Fokussierungsbereich ma-
ximal 5 cm vom Fokussierungspunkt und bildet be-
vorzugt einen kugelförmigen Bereich, wobei der Mit-
telpunkt der Fokussierungspunkt ist und der Radius
maximal 5 cm beträgt.

[0010] Durch die Ermittlung der Blickrichtungen bei-
der Augen und einer entsprechenden berechneten
Fokussierung auf die Anzeige des Head-up-Displays
wird die Anzeige des Head-up-Displays allein dann
verändert, wenn der Fahrer auf diese blickt. Ein so-
genanntes „Hindurchblicken“ durch die Anzeige des
Head-up-Displays führt vorteilhafter Weise in dieser
Ausführungsform nicht zu einer Veränderung der An-
zeige des Head-up-Displays.

[0011] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass das Head-up-Display
ausgeschaltet wird, falls mittels mindestens eines,
bevorzugt genau eines, in oder an dem Fahrzeug
befindlichen Sensors eine drohende gefährliche Ver-
kehrssituation erkannt wird. Dementsprechend wird
der Fahrer vorteilhafterweise auf eine drohende ge-
fährliche Verkehrssituation hingewiesen, selbst wenn
er auf die Anzeige des Head-up-Displays blickt. Al-
ternativ zu dieser bevorzugten Weiterbildung der vor-
liegenden Erfindung ist es auch möglich, die Anzei-
ge des Head-up-Displays in den Ruhezustand zu ver-

setzen, falls eine gefährliche Verkehrssituation droht
und die Blickrichtung mindestens eines Auges des
Fahrers in Richtung der Anzeige des Head-up-Dis-
plays weist, um so die Aufmerksamkeit des Fahrers
auf die bedrohliche Verkehrssituation zu lenken.

[0012] Die erfindungsgemäße Anzeigevorrichtung
mit den Merkmalen des Anspruchs 8 zeichnet sich
insbesondere durch eine Erkennungsvorrichtung und
ein Steuergerät aus, das bei bestimmungsgemäßem
Gebrauch das erfindungsgemäße Verfahren durch-
führt. Es ergeben sich hierdurch die bereits zuvor ge-
nannten Vorteile. Die erfindungsgemäße Anzeigevor-
richtung ist insbesondere in einem Fahrzeug, insbe-
sondere Kraftfahrzeug, integriert.

[0013] Das erfindungsgemäße Fahrzeug, bevorzugt
Kraftfahrzeug, mit den Merkmalen des Anspruchs 9
zeichnet sich insbesondere durch die erfindungsge-
mäße Anzeigevorrichtung aus. Es ergeben sich hier-
durch die zuvor bereits genannten Vorteile.

[0014] Im Folgenden soll die Erfindung anhand ei-
ner Zeichnung näher erläutert werden. Dazu zeigt die
einzige

[0015] Figur eine schematische Darstellung eines
Fahrzeugs im Längsschnitt in Seitenansicht.

[0016] Die einzige Figur zeigt ein Fahrzeug 1 mit
einem Head-up-Display 2, das in einem Armaturen-
brett 6 des Fahrzeugs 1 eingebaut ist. Eine Bilder-
zeugungseinheit 3 des Head-up-Displays 2 strahlt
Licht über eine Abbildungsoptik 2a, 2b auf eine Wind-
schutzscheibe 4 ab. Die Windschutzscheibe 4 re-
flektiert das abbildende Licht eines nicht dargestell-
ten Strahlengangs in Richtung der Augen des Fah-
rers 15. Das Head-up-Display 2 bildet über die Wind-
schutzscheibe 4 das Bild der angezeigten Informati-
on(en) derart ab, dass der Fahrer 15 eine Anzeige
11 des Head-up-Displays 2 erfassen kann. Die An-
zeige 11 ist in einer Flucht von Sitzposition des Fah-
rers 15, Lenkrad 8 und Kombiinstrument 7 angeord-
net, sodass die Anzeige 11 des Head-up-Displays 2
vor allem bei einem Blick des Fahrers 15 gerade-
aus durch die Windschutzscheibe 4 erkannt wird. Zu-
dem ist eine Erfassungsvorrichtung 12, welche ins-
besondere eine Kamera, ein Sensor oder eine Vi-
deokamera, und ggf. auch eine Infrarotstrahl aussen-
dende Einheit aufweist, oberhalb des Fahrers 15 an
dem Fahrzeug 1 angeordnet. Die Erkennungsvorrich-
tung 12 ist so positioniert und ausgebildet, dass sie
die Blickrichtung mindestens eines Auges des Fah-
rers 15, bevorzugt die Blickrichtungen beider Augen
des Fahrers 15, detektieren und ermitteln kann. Die
Erkennungsvorrichtung 12 ist dabei bevorzugt unter-
halb der Augen des Fahrers positioniert, sodass die
Iris und die Pupillen nicht vom Augenlied verdeckt
werden. Bevorzugt ist die Erkennungsvorrichtung 12
daher in das Armaturenbrett integriert ausgebildet.
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Alternativ kann vorgesehen sein, wie in der Figur ge-
zeigt, dass die Erkennungsvorrichtung 12 in die A-
Säule integriert ist.

[0017] Zudem ist ein Steuergerät 13 in dem Fahr-
zeug 1 vorhanden. Das Steuergerät 13 kann die von
der Erfassungsvorrichtung 12 ermittelte Blickrichtung
mindestens eines Auges des Fahrers verarbeiten und
dabei prüfen, ob die Blickrichtung des mindestens ei-
nen Auges des Fahrers 15 in Richtung des Head-up-
Displays 2 weist, insbesondere ob der Fahrer 15 die
Anzeige 11 des Head-up-Displays 2 fokussiert. Be-
vorzugt kann auch vorgesehen sein, dass die Erken-
nungsvorrichtung 12 in dem Steuergerät 13 integriert
ist.

[0018] Für den Fall, dass die Blickrichtung mindes-
tens eines Auges, bevorzugt beide Augen des Fah-
rers 15 in Richtung der Anzeige 11 des Head-up-
Displays 2 weist (angedeutet durch den Pfeil A),
insbesondere diese fokussiert, wird die Anzeige 11
– im Vergleich zu einem Ruhezustand – verändert,
das heißt insbesondere wird deren Kontrast, Hellig-
keit und/oder Schärfe erhöht und/oder die Größe der
dort angezeigten wenigstens einen Information ver-
größert, sodass die wenigstens eine Information bes-
ser lesbar ist. Weist die Blickrichtung des Fahrers 15
(angedeutet durch den Pfeil B) nicht auf die Anzeige
11 des Head-up-Displays 2, so verbleibt die Anzeige
11 des Head-up-Displays 2 entweder in ihrem Ruhe-
zustand oder kehrt in diesen Zustand zurück, falls der
Fahrer zuvor in Richtung der Anzeige 11 des Head-
up-Displays 2 geblickt hat.

[0019] Methoden zur Erfassung der Blickrichtung ei-
nes oder beider Augen eines Fahrers sind aus dem
Stand der Technik bekannt. Unter anderen kann dazu
eine Infrarot-Technik eingesetzt werden. Dabei wird
ein schwacher Infrarot-Lichtstrahl einer ortfesten, be-
vorzugt am Armaturenbrett des Fahrzeugs 1 befes-
tigten, einen Infrarotstrahl aussendenden Einheit auf
die Augen des Fahrers gerichtet. Nach einer bevor-
zugt durchgeführten Kalibrierung der Erfassungsvor-
richtung wird von einer Videokamera ein Bild min-
destens eines der Augen des Fahrers aufgezeichnet,
welches sowohl die Pupille(n), als auch einen Refl-
expunkt des infraroten Lichts auf der Hornhaut – den
so genannten kornealen Reflex – aufzeichnet. Eine
entsprechende Software errechnet anschließend die
Blickrichtung aus dem relativen Abstand von Pupillen
und dem Hornhautreflex.

[0020] Die Infrarotquelle ist vorzugsweise sehr nah,
insbesondere in einer Entfernung von weniger als
1cm, neben der Erkennungsvorrichtung 12 angeord-
net. Da dann die Beleuchtung des Auges auf nahezu
der gleichen optischen Achse erfolgt, wie die Erfas-
sung durch die Erkennungsvorrichtung 12, erscheint
eine erfasste Pupille im von der Erkennungsvorrich-
tung 12 erfassten Bild als weiße Scheibe, weil das

Licht von der Netzhaut reflektiert wird. Alternativ ist
bevorzugt vorgesehen, dass die Infrarotquelle wei-
ter beabstandet von der Erkennungsvorrichtung an-
geordnet ist, insbesondere mindestens 10 bis 15cm
von der Kamera versetzt. Insbesondere ist die Infra-
rotquelle seitlich zu der Kamera beziehungsweise der
Erkennungsvorrichtung 12 versetzt, sodass sie bei-
spielsweise an der äußersten Seitenposition eines
Kombiinstruments des Fahrzeugs 1 angebracht ist.
Die Infrarotquelle strahlt dann seitlich auf das Auge,
wodurch die Pupille als schwarze Scheibe im von der
Erkennungsvorrichtung 12 verfassten Bild erscheint.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
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Zitierte Patentliteratur

- DE 10338647 A1 [0004]
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Betreiben eines Head-up Dis-
plays (2) eines Fahrzeugs (1), insbesondere eines
Kraftfahrzeugs, wobei durch das Head-up Display (2)
wenigstens eine Information angezeigt wird und wo-
bei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
a) Ermitteln der Blickrichtung mindestens eines Au-
ges eines Fahrers (15),
b) Prüfen, ob die Blickrichtung des mindestens einen
Auges des Fahrers (15) in Richtung des Head-up Dis-
plays (2) weist und
c) Verändern der Anzeige (11) des Head-up Displays
zum Verbessern der Lesbarkeit der wenigstens einen
Information, wenn die Blickrichtung des mindestens
einen Auges des Fahrers (15) in Richtung der Anzei-
ge (11) des Head-up Displays (2) weist.

2.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Ver-
ändern der Anzeige (11) der Kontrast der Anzeige er-
höht wird.

3.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Ver-
ändern der Anzeige (11) die Helligkeit der Anzeige
erhöht wird.

4.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Ver-
ändern der Anzeige (11) die Schärfe der Anzeige er-
höht wird.

5.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Ver-
ändern der Anzeige (11) die wenigstens eine ange-
zeigte Information vergrößert wird.

6.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Blick-
richtung beider Augen des Fahrers (15) ermittelt wer-
den und die Anzeige (11) nur dann verändert wird,
wenn die Ermittlung der Blickrichtung beider Augen
eine Fokussierung auf die Anzeige (11) des Head-up
Displays (2) ergibt.

7.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Head-
up Display (2) ausgeschaltet wird, falls mittels min-
destens eines in oder an dem Fahrzeug (1) befindli-
chen Sensors eine drohende gefährliche Verkehrssi-
tuation erkannt wird.

8.  Anzeigevorrichtung für ein Fahrzeug (1), insbe-
sondere ein Kraftfahrzeug, mit einem Head-up Dis-
play (2) und mit einem Steuergerät (13) gekennzeich-
net durch eine Erfassungsvorrichtung (12) zur Ermitt-
lung der Blickrichtung mindestens eines Auges des
Fahrers (15), wobei das Steuergerät (13) bei bestim-

mungsgemäßen Gebrauch das Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7 durchführt.

9.  Fahrzeug (1), insbesondere Kraftfahrzeug, mit
einer Anzeigevorrichtung gemäß Anspruch 8.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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